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sionen führten 52 292 Landarbei
ter, Kleinbauern, Umsiedler u. a. 
Werktätige die d. B. durch. 
Durch die Unterstützung der Ar
beiterklasse konnte die d. B. 
trotz starken Widerstandes der 
Großgrundbesitzer, Faschisten 
und ihrer Interessenvertreter bis 
zum Frühjahr 1946 im wesent
lichen abgeschlossen werden. Aus 
dem staatlichen Fonds der Boden
reform (3 298 082 ha) wurden 
2 189 999 ha an Bauern und Ar
beiter als persönliches, vererb
bares Eigentum verteilt. Es wur
den 210 276 Neubauernwirtschaf
ten geschaffen, 165 552 werk
tätige Bauern und 183 261 Ar
beiter und Angestellte erhielten 
Land bzw. Wald zugeteilt. Durch 
die Schaffung von volkseigenen 
Gütern (staatliche Saat-, Tier
zucht- und Forschungsbetriebe, 
Lehr- und Versuchsstationen, 
Forstwirtschaftsbetriebe u. a. Ein
richtungen) entstand im Ergeb
nis der d. B. außerdem ein be
deutender Sektor von gesell
schaftlichem Eigentum in der 
Landwirtschaft, für den rd. ein 
Drittel des gesamten Boden
fonds zur Verfügung gestellt 
wurde. Die d. B. war die Grund
lage für das feste Bündnis der 
Arbeiterklasse mit der werk
tätigen Bauernschaft. Sie leitete 
die Bauernbefreiung ein, die 
mit der —* sozialistischen Umge
staltung der Landwirtschaft be
endet wurde.

demokratische Gemeindeordnung:
erstes verfassungsmäßiges Do
kument, das im Sept. 1946 auf 
der Grundlage der begonnenen 

antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse die demokratischen 
Grundsätze der von unten nach 
oben entstehenden neuen Staats
ordnung auf dem heutigen Ge
biet der DDR verankerte; gül
tig für die Stadtkreise bis 1953,

demokratische Gemeindeordnung

für die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden bis 1957. Die 
d. G. wurde unter Leitung des 
Parteivorstandes der SED und 
im engen Zusammenwirken mit 
den Organen der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutsch
land (SMAD) ausgearbeitet. Ihr 
gingen das Programm der SED 
zu den Gemeindewahlen vom
20. 6. 1946 und die kommunal
politischen Richtlinien des Par
teivorstandes der SED vom 
17. 7. 1946 voraus, in denen die 
marxistisch-leninistische Konzep
tion für die verfassungsrecht
liche Ausgestaltung der Städte 
und Gemeinden im Rahmen einer 
einheitlichen, auf dem —*■ demo
kratischen Zentralismus aufbau
enden antifaschistisch-demokra
tischen Staatsordnung formuliert 
war. Die d. G. wurde am 14. 9. 
1946 als demokratische Gemein
deverfassung zuerst von der Pro
vinzialverwaltung der damaligen 
Provinz Mark Brandenburg an
genommen und am 15. 9. 1946 
von der SMAD für alle Länder 
und Provinzen der damaligen so
wjetischen Besatzungszone in 
Kraft gesetzt und veröffentlicht. 
Nach Annahme der Länderver
fassungen wurde sie in d. G. 
umbenannt und durch Gesetz
gebung in den einzelnen Län
dern mit den Bestimmungen der 
Länderverfassungen in Einklang 
gebracht. Die d. G. war staats
rechtlicher Ausdruck der Verän
derungen in den Machtverhält
nissen, die in der —>■ antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung 
von der Arbeiterklasse und ihren 
Verbündeten erkämpft worden 
waren. Sie knüpfte in zahlrei
chen Einzelformulierungen zwar 
an bürgerlich-demokratische 
kommunalrechtliche Traditionen 
an, war in ihrem gesamten An
liegen jedoch darauf gerichtet, 
daß „des Volkes Wille oberstes 
Gesetz und der Grundsatz ver-
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